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Erqeht  per  E-Mail  an:

1. den Präsidenten  der  Österreichischen  Ärztekammer

2. alle  Obleute und ObIeute-SteIIvertreter  der  Landeskurien  niedergelassene  Ärzte

3. die Präsidenten  jener  Landesärztekammer,  die aufgrund  ihrer  Berufsausübung  Angehö-

rige  der  Kurie  niedergelassen  Arzte  sind:

Präs.  Dr. Jonas,  Präs.  Dr. Reisner,  Präs.  Dr. Wechselberger

4. den Obmann  der  Bundessektion  Arzte  für  Allgemeinmedizin  und approbierte  Ärzte

5. den geschäffsführenden  Obmann  der Bundessektion  Fachärzte  sowie  die drei Bun-

dessprecher

6. den Obmann  der  Bundessektion  Turnusärzte

7. Dr. Ludwig  Gruber  als BKAÄ-Vertreter

sowie  zur  Information  an:

8. alle Landesärztekammern
Wien,  14.02.2022

MM/Ha

Betriffl:  BVAEB-Abschluss  2022-2023

Sehr  geehrte  Damen  und Herren!

Die Bundeskurie  niedergelassene  Ärzte  informiert  Sie über  das  Verhandlungsergebnis  mit

der  BVAEB  für  die Jahre  2022  und 2023.

Für das  Jahr  2022  konnte  ein Abschluss  mit der BVAEB  mit  folgenden  Rahmenbedingun-

gen abgeschlossen  werden:

*  Lineare  Punktewerterhöhung  um 2,66  % für alle Fachrichtungen,  ausg.  FG Laborme-

dizin

* Zusätzlich  konnte  ein Corona-Bonus  für 2020 als Einmalzahlung  in  Höhe  von

8,O Mio.  Euro  erzielt  werden.  Der  Bonus  wird aliquot  an alle  Vertragsärztinnen  und Ver-

tragsärzte  mit Ausnahme  der Fachärztinnen  und Fachärzte  für Labormedizin  in ganz

Österreich  aufgeteilt.  Die Grundlage  für die aliquote  Auszahlung  bildet  der BVAEB-

Umsatz  aus dem Jahr  2020.  Die Anweisung  des Geldes  erfolgt  gesondert  von der Ho-

noraranweisung  für Dezember  2021 mit '17. Februar  2022.  Der Bonus  wird in der  Ab-

rechnung  als,,Ausgleichszahlung  2020"  ausgewiesen.

In Ergänzung  zu den Honorarerhöhungen  konnten  auch  folgende  strukturelle  Änderungen

durchgeführt  werden:

*  Streichung  von  Punkt  5 der  besonderen  Bestimmungen  unter  dem  Abschnitt  XII.

Sonographische  Untersuchungen  - Wegfall  der  FallzahIlimitierungen  für  die So-

nographischen  Leistungen  für alle Fachgruppen  (lnnere  Medizin,  Radiologie,  Gynä-

kologie  und Urologie)
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*  Streichung  der  Falllimitierung  für  die  Leistung  35f,,Komp1ette  neurologische  Status-

erhebung  mit Dokumentation"  (FG Neurologie,  Psychiatrie  und Kinderheilkunde)

*  Erhöhung  der  Limitierung  von  10 % auf  20 o/o für  die  Leistung  DS5,,Transcranie11e

Dopplersonographie  der  intracraniellen  Arterien  einschließlich  Dokumentation  und Beur-

teilung"  (FG Neurologie)

*  Erhöhung  der  Limitierung  von  20 % auf  30 o/o bei der  Leistung  38x,,Urof1owmetrie

einschließlich  Registrierung"  (FG Urologie)

*  Einführung  einer  neuen  Position  für  die  FG Neurologie:

37e  Messung  visuell,  akustisch  oder  somatosensibel  evozierter  Hirnpotentiale  (VEP,

AEP,  SSEP),  je Untersuchungsart  64 Punkte

(in maximal  10 % der  Fälle  pro Quartal  verrechenbar)

Insgesamt  führen  diese  strukturellen  Änderungen  sowie  die Tariferhöhung  zu einer  Hono-

rarsteigerung  von ca. 3,2 % im Jahr  2022.  Die Einmalzahlung  in Höhe  von 8 Mio. Euro

ergibt  insgesamt  zusätzlich  2 % des BVAEB-Honorars.  Zusammengefasst  konnte  daher

eine  Honorarerhöhung  für  das  Jahr  2022  in Höhe  von ca. 5,2 % erreicht  werden.

Für  das  Jahr  2023  wurde  eine  lineare  Punktewerterhöhung  um 3 o/o für  alle Fachrichtun-

gen -  ausgenommen  der  FG Labormedizin  -  verhandelt.

Weitere  Details  entnehmen  Sie bitte  der beigefügten  Unterlage.  Das 5. Zusatzüberein-

kommen  zum Gesamtvertrag  der  BVAEB  wird nach  Vorliegen  aller  Unterschriften  auf  der

Homepage  der Österreichischen  Ärztekammer  kundgemacht.  Die Informationen  werden

auch  den  Arztsoffwareherstellern  kommuniziert.

VP MR Dr. Johannes  Ste

Obmann

Mit freundlichen  Grüße
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